
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Der Gemeinderat beschließt folgende Änderungen am Anwohnerschutzkonzept der BUGA23 für 

Feudenheim: 

 

1. Die bestehende Regelung in der Hauptstraße von Feudenheim wird unverändert 

beibehalten. 

2. In den Nebenstraßen wird es erlaubt, parallel zu den ausgewiesenen Bewohnerparkzonen 

sein Fahrzeug mit Parkscheibe für einen Zeitraum von  

2 Stunden zwischen 9.00 und 18.00 Uhr abzustellen. Die Festlegung dieser Bereiche 

erfolgt in enger Abstimmung mit dem Bezirksbeirat und dem Gewerbeverein. 

3. Die in § 4 der Satzung der Stadt Mannheim über Parkgebühren festgelegte Anzahl an 

Parkberechtigungsscheinen für Besucher wird für die Zeit der BUGA23 generell von 20 

auf 30 Stück erhöht. 

4. Bewohner, die keinen Bewohnerparkausweis benötigen oder kein eigenes Auto besitzen 

erhalten ebenfalls die Möglichkeit, Besucherparkberechtigungs-scheine zu erwerben. 

 

Begründung: 

 

Die Diskussion in Feudenheim über das Anwohnerschutzkonzept während der BUGA23 ist 

weiterhin sehr lebhaft in Gange. 

 

Dabei sind noch bei vielen Feudenheimern Fragen offen, insbesondere bei denjenigen, die nicht 

die Möglichkeit haben, sich über Internet oder QR Code mit Verweis auf das Bürgerinformations-

system zu informieren oder über die in den Anwohnerbriefen angegebene Emailadresse Kontakt 

aufzunehmen.  

 

Die Fraktion der Freien Wähler – ML möchte deshalb einen Vorschlag in die Diskussion 

einbringen, der unserer Meinung nach allen Seiten gerecht wird.  
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Wir schlagen vor, in der Hauptstraße die beschlossene Regelung zu belassen und in den 

Seitenstraßen neben dem Bewohnerparken auch das Parken mit Parkscheibe für die Zeit 

zwischen 9.00 und 18.00 Uhr für eine Zeit von 2 Stunden zu erlauben. Da es sich hierbei nur um 

die Dauer der BUGA23 von April bis Oktober handelt wäre das für uns akzeptabel. Die genaue 

Festlegung, welche Bereiche hierfür frei gegeben werden sollte in enger Abstimmung mit dem 

Bezirksbeirat und dem Gewerbeverein erfolgen, da dort die entsprechende Ortskenntnis 

vorhanden ist. 

 

Parallel dazu sollte die Satzung der Stadt Mannheim über Parkgebühren dahingehend geändert 

werden, dass die in § 4 festgelegte Anzahl von Parkberechtigungsscheine für Besucher in allen 

Stadtteilen für die Zeit der BUGA23 von 20 auf 30 Stück erhöht wird. 

 

Für Bewohner, die keinen Bewohnerparkausweis benötigen oder kein eigenes Auto besitzen 

muss ebenfalls die Möglichkeit gegeben sein, Besucherparkberechtigungs-scheine zu erwerben. 

Es sei hier besonders an Menschen z.B. mit eigener Garage und Stellplatz oder mit bewusstem 

Verzicht auf das eigene KFZ gedacht oder an ältere und beeinträchtigte Menschen, die kein Auto 

(mehr) besitzen, die aber auch während der BUGA das Recht haben, Besuche zu empfangen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

   
Prof. Dr. A. Weizel H. Schmid C. Fuchs  C. Probst   
Vorsitzender stellv. Vorsitzender Stadträtin Stadtrat  
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